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Hessischer Städtetag * Frankfurter Straße 2 * 65189  Wiesbaden 

Hessischer Landtag 
Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss 
Frau Vorsitzende Claudia Ravensburg MdL 

Per Mail an: 
h.dransmann@ltg.hessen.de; 
m.mueller@ltg.hessen.de  

 
 
 
 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des 
Hessischen Krankenhausgesetzes 2011 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ravensburger 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir danken für die Gelegenheit, zum Gesetzentwurf eines 

Gesetzes zur Änderung des Hessischen 

Krankenhausgesetzes Stellung zu nehmen. 

 

Eine Umfrage unter unseren Mitgliedern hat ergeben, dass 

diese den Gesetzentwurf im Grundsatz befürworten. 

Insbesondere stimmen wir der Verlagerung der 

Gesundheitskonferenzen in das Gesetz zur Bildung von 

Gremien zur Verbesserung der sektorenübergreifenden 

Versorgung zu. Da allerdings die Hessische 

Krankenhausgesellschaft in den Landesbeirat Rettungsdienst 

aufgenommen werden soll, stellt sich für uns die Frage, wie 

die Interessen des Rettungsdienstes in den 

Gesundheitskonferenzen berücksichtigt werden sollen. Hier ist 

an eine Erweiterung des Teilnehmerkreises zu denken. 

 

Ihre Nachricht vom: 
29.06.2018 
 
Ihr Zeichen: 
I A 2.5 
 
Unser Zeichen: 
510.0 Ri/In 
 
Durchwahl: 
0611/1702-21 
 
E-Mail: 
risch@hess-staedtetag.de 
 
Datum: 
12.07.2018 
 
Stellungnahme-Nr.: 
070-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verband der kreisfreien und  
kreisangehörigen Städte im 
Lande Hessen 
 
Frankfurter Straße 2 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611/1702-0 
Telefax: 0611/1702-17 
 
posteingang@hess-staedtetag.de 
www.hess-staedtetag.de 
 
Nassauische Sparkasse Wiesbaden 
BIC: NASSDE55 
IBAN: DE79 5105 0015 0100 0727 77
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Änderungsbedarf sehen wir vor allem in einem Punkt: Der Regelung des § 19 Abs. 1 S. 2 

HKHG. 

 

Die automatische Übernahme der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren des 

Bundesrechts lehnen wir ab. Diese führt zu einer Verantwortungsdelegation auf die 

Bundesebene. Dort werden zukünftig die relevanten Entscheidungen getroffen. Der 

Hessische Landtag und auch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration 

begeben sich damit in eine Zuschauerrolle bzw. sind darauf angewiesen, seinen Einfluss auf 

der Bundesebene geltend zu machen.  

 

Damit verlagert sich die Entscheidungsfindung weg vom öffentlichen politischen Diskurs im 

Hessischen Landtag und seinem geordneten Anhörungsverfahren hin zu einer eher 

informellen Beteiligung in den Selbstverwaltungsgremien auf Bundesebene. Dies ist gerade 

für die Mitwirkung der vielfach betroffenen Kommunen ungünstig. Während wir auf 

Landesebene aufgrund des Beteiligungsgesetzes eine relativ umfassende Möglichkeit 

haben, die Interessen unserer Mitglieder einzubringen, werden die Kommunen auf 

Bundesebene überhaupt nicht beteiligt. Dies ist angesichts des Sicherstellungsauftrags der 

Kommunen für die Krankenhausversorgung nicht angemessen. Wenn das Land Hessen also 

wesentliche Entscheidungsbefugnisse auf die Bundesebene delegieren will, sollte es 

zumindest den finanziellen Sicherstellungsauftrag für die stationäre Versorgung mit 

übernehmen. Solange die Kommunen aber letztlich die Verantwortung für die 

Krankenhausversorgung tragen, fordern wir zumindest die Aufnahme einer 

Abweichungsbefugnis, damit die Möglichkeit besteht, eine eigene Entscheidung zu treffen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

 

Jürgen Dieter 
Direktor 
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Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e. V.  Bankverbindung            Internet 
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Landesgeschäftsstelle 
 

Gärtnerweg 3 
60322 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 714002-0 
 

Paul Weimann 
Landesvorsitzender 
 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Dr. Verena Findeisen 
Telefon: 069 714002-17 
Telefax:   069 714002-22 
E-Mail:  verena.findeisen@vdk.de 

Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e. V.  Gärtnerweg 3  60322 Frankfurt/M. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 Frankfurt, 13.07.2018 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Krankenhausgesetzes 2011 
und anderen Rechtsvorschriften 
 
Sehr geehrte Frau Ravensburg, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit , eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf für ein Gesetz 
zur Ä nderung der Hessischen Krankenhausgesetzes einbringen zu dürfen.  
 
Artikel 1, § 8 – Qualitätssicherung, Patientensicherheit 
Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen begrüß t im Allgemeinen, dass eine Ermächtigung 
geschaffen wird, die die landesrechtlichen Qualitä tsanforderungen künftig durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen überprüfen lässt. Die Qualitä tssicherung 
im Umgang mit Menschen bzw. Patienten sollte höchste Priorit ät haben. Auch diesem Grund 
halten wir eine regelmäß ige Überprüfung durch den MDK als sinnvoll und notwendig.  
 
Artikel 1, § 19 - Notfallversorgung 
Der VdK Hessen-Thüringen betrachtet die geplante Ä nderung, nach welcher die Teilnahme 
von Krankenhäusern an der Notfallversorgung zukünftig „bestimmt“ wird und eine Teilnahme 
in drei Stufen erfolgen soll, als kritisch. Es muss zwingend sichergestellt sein, dass Notfä lle 
auch direkt und wohnortnah versorgt werden und es sich im Akutfall nicht um einen 
Verschiebebahnhof handelt. 
Wir befürchten, dass sich durch die neue Regelung keine Verbesserungen bei der 
flächendeckenden Notfallversorgung ergeben. Die Wege zum Krankenhaus werden bereits 
jetzt immer länger. Durch Krankenhausschließ ungen haben die Rettungsdienste gerade im 
ländlichen Bereich immer längere Anfahrtswege. Wenn durch die Gesetzesänderung 
zukünftig Krankenhäuser von der Teilnahme an der Notfallversorgung „befreit“ werden, dann 
würde sich die Situation weiter verschlechtern.  
  
 
Artikel 2 – Gesetz zur Bildung von Gremien zur Verbesserung der 
sektorenübergreifenden Versorgung: 
 
§ 6 – Gesundheitskonferenzen: 
Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen begrüß t, dass sich die bewährten 
Gesundheitskonferenzen in Zukunft zu regionalen Versorgungskonferenz erweitern sollen 

 
Hessischer Landtag 
 
per E-Mail an: h.dransmann@ltg.hessen.de und 
m.mueller@ltg.hessen.de  
 

4



 

 

und somit regionale sowie sektorenübergreifende Themen intensiv besprochen werden 
können . Die Bildung eines Netzwerkes innerhalb des Gesundheitsbereiches ist enorm 
wichtig, um die Zusammenarbeit zu stärken, aber auch um auf mögliche Problemstellungen 
aufmerksam zu machen und vor allem, um die Patientenversorgung stetig zu verbessern.   
 
§ 8 – Mitglieder, Vorsitz, Stimmrecht: 
Der VdK Hessen-Thüringen begrüß t, dass dem Gremium eine Vielzahl von Vertreterinnen 
und Vertretern der Pflege- und Gesundheitsbranche beiwohnen werden. Nur so werden 
letztlich alle Interessen im Gesundheits- und Pflege-Sektor behandelt. Nichtsdestotrotz 
fordert der VdK Hessen-Thüringen, dass überprüft werden muss, ob eine gute 
Arbeitsfähigkeit, trotz der Vielzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, gewährleistet ist.  
 
§ 8  sieht vor, dass zwei Vertreterinnen und Vertreter der „Organisationen auf Landesebene, 
die für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe 
chronisch kranker und behinderter Menschen maßgeblich sind“ an den 
Gesundheitskonferenzen teilnehmen.  
 
Der VdK Hessen-Thüringen signalisiert bereits heute seine Bereitschaft, einen Platz im 
Gremium der Gesundheitskonferenz wahrzunehmen. Der Sozialverband VdK Hessen-
Thüringen ist mit knapp 270.000 Mitgliedern in Hessen und Thüringen ein starker Verband, 
der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt und insbesondere die Interessen von Menschen 
mit chronischen Krankheiten und Pflegebedürftigen vertritt.  
 
Des Weiteren fordert der VdK Hessen-Thüringen, dass jede Stimme im Gremium gleich 
gewichtet sein sollte und nicht wie im Gesetzentwurf in § 8  Abs. 2 vorgesehen, die 
Vertreterinnen und Vertreter nur einheitlich ihr Stimmrecht ausüben können . Der VdK 
Hessen-Thüringen befürchtet, dass groß e Organisationen damit Druck auf die kleineren 
ausüben könnten. Es muss sichergestellt sein, dass auch die Stimme der kleineren 
Organisationen gleichberechtigt zählt. In der Praxis führt ein „Fraktionszwang“ dazu, dass 
der Stimmabgabe ein Vorschaltverfahren im Hinblick auf die Einheitlichkeit vorausgeht, was 
vorab zu einer Vielzahl von Terminen - und Einflussnahmemöglichkeiten führt. Der VdK 
spricht sich daher für ein Einzelstimmrecht aus. 
 
Der Sozialverband VdK möchte an dieser Stelle noch einmal deutlich hervorheben , dass das 
Wohlergehen der Patienten oberste Prioritä t haben sollte. Die Versorgung in den 
Krankenhäusern ist flächendeckend zu gewährleisten.  
 
Ziel sollte es sein, dass in Hessen die Rahmenbedingungen für eine gut erreichbare und 
qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung sichergestellt sind. Es sind einige Ansätze 
vorhanden, die zu einer Optimierung des Behandlungsangebotes beitragen sollen, bei 
einigen Punkten besteht jedoch noch Verbesserungsbedarf. 
 
 
Wir bitten Sie, unsere Ä nderungsvorschläge im aktuellen Gesetzgebungsverfahren zu 
berücksichtigen.  
 
 
Mit freundlichen Grüß en 

 
Paul Weimann 
Landesvorsitzender 
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Geschäftsführer 
 
Jörg Hoffmann  
Tel 069 24741-6986 
Fax 069 24741-68861 
joerg.hoffmann@kvhessen.de 
 
Ihr Zeichen: I A 2.5 
Ihre Nachricht vom: 29.06.2018 
Unsere Zeichen: JH/MV 
Aktenzeichen: GF50/K/30/400 
 
Kassenärztliche Vereinigung Hessen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts  
Europa-Allee 90  l  60486 Frankfurt 
Postfach 15 02 04  l  60062 Frankfurt 
www.kvhessen.de 
 

 

Hessischer Landtag 
Frau Claudia Ravensburg 
Vorsitzende des Sozial- und 
Integrationspolitischen Ausschusses 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 

 

Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und 
BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des 
Hessischen Krankenhausgesetzes 2011 und anderer 
Rechtsvorschriften – Drucks. 19/6548 

17.07.2018 

 

Sehr geehrte Frau Ravensburg,  
sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank für die Gelegenheit, zu den geplanten Ä nderungen des Hessi-
schen Krankenhausgesetzes 2011 Stellung zu nehmen. Diese Möglichkeit 
nehmen wir gerne wahr.  

Eingehen möchten wir auf die geplante Ä nderung des § 19 Abs. 4 HKHG. 
Hierin geregelt wird eine Einzelentscheidungsbefugnis des für das Kran-
kenhauswesen zuständigen Ministerium und damit des Sozialministeriums. 
Die Befugnis enthält § 19 Abs. 4 HKHG bereits jetzt, die Ä nderung betrifft 
aber den Regelungsinhalt. Während die Einzelentscheidungen bisher die 
„Zuweisung von Aufgaben der Notfallversorgung“ betreffen, sollen diese 
zukünftig auf die „Bestimmung über die Teilnahme“ an der Notfallversor-
gung ausgeweitet werden. Per Einzelentscheidung kann somit das Ministe-
rium entscheiden, ob ein Krankenhaus an der Notfallversorgung teilnimmt 
oder nicht. Laut der Gesetzesbegründung sollen damit gerade Kranken-
häuser, die nicht für die Notfallversorgung geeignet oder ausgerüstet sind, 
von der Teilnahme an der Notfallversorgung ausgeschlossen werden. Die 
Begründung nimmt auch Bezug auf die Vorgaben des Gemeinsamen Bun-
desausschusses zur Notfallversorgung. Sollte die Gesetzesbegründung so 
umgesetzt werden, entspräche dies der Auffassung der KV Hessen, dass 
nicht ausreichend qualifizierte Krankenhäuser von der Notfallversorgung 
ausgeschlossen werden müssen.  

Unabhängig von der Begründung ist aber vom Gesetzeswortlaut ein Ab-
weichen von den Kriterien des G-BA in beide Richtungen möglich und 
denkbar. Das Ministerium hat im Wege der Einzelentscheidung die Mög-
lichkeit, ohne festgelegte Kriterien einzelne Krankenhäuser trotz Nichterfül-
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lung der G-BA-Vorgaben zur Notfallversorgung zuzulassen. Insbesondere 
wenn man an die Ä uß erungen von Herrn Minister Grüttner zur Notfallver-
sorgung in den Krankenhäusern in Hessen von Anfang Mai 2018 denkt, 
stellen sich Zweifel an den in der Gesetzbegründung formulierten Absichten 
ein. In der Presse wurde Herr Minister Grüttner mit der Zusage zitiert, Klini-
ken, die noch nicht alle Kriterien in der Notfallversorgung erfüllten, zu un-
terstützen und nach Lösungen zu suchen. Dazu werde eine entsprechende 
Rechtsverordnung erarbeitet (s. z.B. Dill-Post vom 07.05.2018, S. 1; F.A.Z. 
Rhein-Main-Zeitung vom 08.05.2018, S. 42; Hessische Allgemeine vom 
10.05.2018, S. 21). Die Verordnungsermächtigung fehlt in den vorgelegten 
Ä nderungen des HKHG, interessant wäre aber zu wissen, welche der be-
stehenden Verordnungsermächtigungen das Ministerium für anwendbar 
hält. U.E. bietet keine derselben eine ausreichende Rechtsgrundlage.  

Wir bitten darum, unsere Anmerkungen in die Diskussion um den Gesetz-
entwurf einzubeziehen. Leider ist es uns allerdings aus terminlichen Grün-
den nicht möglich, an der mündlichen Anhörung teilzunehmen.   

Mit freundlichen Grüß en 

 

Jörg Hoffmann  
Geschäftsführer 
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Vorsitzender: Richard Kreutzer Amtsgericht Wetzlar VR 4442 Taunus Sparkasse 
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Klinikverbund Hessen e.V. | Forsthausstraße 1-3 | 35578 Wetzlar  Richard Kreutzer 

Vorsitzender des Vorstands 

Telefon: 06441 / 79 2000 

Telefax: 06441 / 79 2004 

Reinhard Schaffert 

Geschäftsführer 

Telefon: 06441 / 897 43 41 

Fax: 06441 / 897 43 45 

gf@klinikverbund-hessen.de 

Forsthausstraße 1-3 

35578 Wetzlar 

www.klinikverbund-hessen.de 

  

 Wetzlar, 18. Juli 2018 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne nutzen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Krankenhausgesetzes 2011 

und anderer Rechtsvorschriften. 

Allgemein 

Der Klinikverbund Hessen e. V. begrüßt grundsätzlich die mit dem Gesetzentwurf verbundene Zielsetzung 

einer Weiterentwicklung der patienten- und qualitätsorientierten Krankenhausplanung, den 

sektorübergreifenden Ansatz bei der Weiterentwicklung der Gesundheitskonferenzen sowie den Anreiz zur 

Verbundbildung, insbesondere da dies de facto mit einer Erhöhung der insgesamt für die 

Investitionsförderung zur Verfügung stehenden Mittel verbunden ist.  

Allerdings reicht der genannte Betrag von zusätzlich rund 21 Mio. € nicht aus, um die notwendigen 

Investitionen der Krankenhäuser in ausreichendem Umfang zu ermöglichen. Nach §4 Nr. 1 des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes werden die Krankenhäuser „dadurch wirtschaftlich gesichert, dass ihre 

Investitionskosten im Wege öffentlicher Förderung übernommen werden.“ Diese Regelung ist verbindlich 

und ohne Einschränkung („kann“ oder „soll“) formuliert. Dennoch ist der Anteil der Investitionsförderung 

an der Krankenhausfinanzierung leider auch in Hessen unzureichend (1). Um die baulichen und technischen 

Ansprüche für die geforderte patienten- und qualitätsorientierte Versorgung aufrecht erhalten zu können, 

müssen die Krankenhäuser und deren Träger „Eigenmittel“ für die Investitionen aufbringen. Dies ist gerade 

für die öffentlich und kommunal getragenen Krankenhäuser oft schwierig, da deren Träger einerseits selbst 

Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss des 

Hessischen Landtages 
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